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§ 21 06. LUftREnTG § 21

00. LUftRENTG - O6. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Anderung

1. von Feuerungsanlagen fur feste und flUssige Brennstoffe mit einer Nennwarmeleistung von mindestens 50 kW
oder einer Lagerkapazitat von mehr als 5.000 | flussiger Brennstoffe,

2. von Feuerungsanlagen fur gasférmige Brennstoffe mit einer Brennstoffwarmeleistung von mindestens 1 MW,
sofern dafur nicht eine Bewilligung gemalR § 19 oder § 38 erforderlich ist,

ist der Behdrde vor ihrer Ausfihrung anzuzeigen.(Anm: LGBI. Nr. 65/2018)

(2) 8 19 Abs. 2, 3 und 5 gelten fur das Anzeigeverfahren sinngemaR.

(3) Die Behérde hat die Errichtung, den Betrieb und die wesentliche Anderung von gemiaR Abs. 1 angezeigten
Feuerungsanlagen

1. mit einer Nennwarmeleistung von mindestens 50 kW und bis zu 400 kW innerhalb von acht Wochen,

2. mit einer Nennwarmeleistung Uber 400 kW oder einer Lagerkapazitat von mehr als 5.000 | flissiger Brennstoffe
innerhalb von drei Monaten

ab Einlangen der vollstandigen Anzeige mit Bescheid zu untersagen, wenn das Vorhaben den Bestimmungen dieses
Landesgesetzes sowie den auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht entspricht. Die
Untersagungsfrist ist gewahrt, wenn die Behorde den Bescheid am letzten Tag der Frist nachweisbar abfertigt, z. B.
der Post zur Zustellung Ubergibt. (Anm: LGBL.Nr. 30/2010, 58/2014)

(4) Anstelle der Untersagung kann die Behdrde innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist mit Bescheid auch Auflagen,
Bedingungen und Befristungen vorschreiben, wenn dies notwendig ist, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Landesgesetzes sowie der auf Grund dieses Landesgesetzes erlassenen Verordnungen zu gewahrleisten.

(5) Wird das Vorhaben innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist nicht untersagt, darf mit seiner Ausfuhrung begonnen
werden. Gleiches gilt, wenn die Behorde der anzeigenden Person vor Ablauf der genannten Frist schriftlich mitteilt,
dass eine Untersagung der Ausfuhrung nicht erfolgen werde. Die anzeigende Person ist verpflichtet, die

Feuerungsanlage gemdal? den Angaben in der Anzeige und in Entsprechung allfdlliger Auflagen, Bedingungen und
Befristungen zu errichten und zu betreiben bzw. durchzufiihren.

(6) Auf Verlangen der anzeigenden Person hat die Behdrde die Nichtuntersagung des Vorhabens auf den vorgelegten
Projektunterlagen zu bestatigen und der anzeigenden Person eine Kopie dieser Unterlagen auszuhandigen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_luftrentg/paragraf/19
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_luftrentg/paragraf/38
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=65/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_luftrentg/paragraf/19
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=30/2010&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=58/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

In Kraft seit 01.09.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 21 Oö. LuftREnTG § 21
	Oö. LuftREnTG - Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002


